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A. Einführung und Vorüberlegungen

Verträge zwischen einer Person auf der einen Vertragsseite und mehreren Perso-
nen auf der anderen sind alltäglich. Dabei entstehen bei gegenseitigen Verträgen 
sowohl Schuldner- als auch Gläubigermehrheiten.1 Häufig werden Personen-
mehrheiten nicht nach Schuldner- oder Gläubigerrolle unterschieden. So galten 
in der Vergangenheit in Deutschland Gläubigermehrheiten als Spiegelbild von 
Schuldnermehrheiten.2 Eine vergleichbare Betrachtung ist in der englischen 
Rechtsliteratur zu finden, in der zwischen Schuldner- und Gläubigermehrheiten 
häufig nicht deutlich differenziert wird. Der Fokus liegt meist auf Schuldner-
mehrheiten;3 Gläubigermehrheiten werden kaum detailliert bearbeitet, obwohl 
sie eigene spezifische Probleme aufwerfen.4

I. Gläubigermehrheiten in europäischer Perspektive

Die Europäische Union hat zwar durch Richtlinien und Verordnungen zu einer 
beachtlichen Vereinheitlichung zahlreicher Rechtsgebiete in Europa beigetragen, 
aber trotz des einheitlichen Binnenmarktes der Union unterliegen Verträge – ab-
gesehen von sektor-spezifischen Vereinheitlichungen etwa im Verbraucher-5 oder 
Datenschutzrecht6 – weiterhin den verschiedenen Regelungen der Mitgliedstaa-
ten. Die Unterschiede zwischen den nationalen Vertragsrechten bereiten in der 
Praxis Schwierigkeiten, die Bestrebungen hin zu einem einheitlicheren europä-

1 In der Arbeit wird zum Zweck der leichteren Lesbarkeit ausschließlich von Gläubigern 
und Schuldnern zu lesen sein, Gläubigerinnen und Schuldnerinnen sind selbstverständlich mit 
erfasst.

2 Vgl. Oertmann, Vor §§  420 ff. Anm.  2, 4; HKK/Meier, §§  420–432/II Rn.  6; Rütten, 149; 
de Boor, 41 f.

3 So behandelt die einzige Monographie Joint Obligations von Williams aus dem Jahr 1949 
Schuldnermehrheiten.

4 Vgl. Cabell v Vaughan (1669) 1 Saund. 291, note 4 (i).
5 Etwa durch die Verbraucherrechterichtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 25. Oktober 2011.
6 In diesem Zusammenhang ist vor allem die Verordnung 2016/679 des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 27. April 2016 (DSGVO) zu nennen.
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ischen Vertragsrecht nähren. In einer Mitteilung7 an das Europäische Parlament 
und den Rat schlug die Europäische Kommission einen Aktionsplan für ein 
kohärenteres europäisches Vertragsrecht vor, der mithilfe einer Mischung aus 
gesetzgeberischen und nicht-gesetzgeberischen Maßnahmen die Probleme lösen 
soll, die sich aus der Verschiedenartigkeit der nationalen Vertragsrechte ergeben. 
Neben den bislang von der EU verfolgten sektor-spezifischen Ansätzen der 
Rechtsvereinheitlichung durch Unionsrecht bestehen verschiedene Initiativen, 
eine Rechtsvereinheitlichung organisch aus der Mitte der mitgliedsstaatlichen 
Rechtsordnungen zu entwickeln. So sind bereits internationale Regelwerke wie 
die United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 
(CISG) und unverbindliche Textvorschläge wie das Common European Sales 
Law (CESL), die UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 
(PICC), der Draft Common Frame of Reference (DCFR) und die Principles of 
European Contract Law (PECL) entstanden. Auch das Recht der Gläubiger-
mehrheiten findet dabei Beachtung. In der Kommentarliteratur zu PICC8 und 
PECL9 finden sich Bezüge zu den zugrunde gelegten Regelungen in nationalen 
Rechtsordnungen. Auffällig ist, dass das englische Recht der Gläubigermehrhei-
ten selten Erwähnung findet.10 Ein möglicher Grund dafür ist, dass es auch in der 
englischen Literatur kaum behandelt wird. 

Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, diese Lücke zu schlie-
ßen. Daher liegt der Fokus auf dem englischen Recht und dessen Vergleich zum 
deutschen Recht. Eine vertiefte Darstellung des deutschen Rechts soll nicht er-
folgen, da zu diesem schon vielfältige Literatur besteht.

II. Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes

Gegenstand der Untersuchung sind ausschließlich Gläubigermehrheiten, die auf-
grund eines einheitlichen Vertrags entstehen. Nicht untersucht werden Gläubi-

7 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat – Ein kohärenteres 
Europäisches Vertragsrecht – Ein Aktionsplan (KOM/2003/0068).

8 Vogenauer, Commentary on the UNIDROIT Principles of International Commercial Con-
tracts (PICC), 2. Ed., Oxford 2015.

9 Jansen/Zimmermann, Commentaries on European Contract Laws, Oxford 2018; Lando/
Clive/Prüm/Zimmermann, Principles of European Contract Law Part  III, The Hague, London, 
New York 2003.

10 Das englische Recht scheint in den genannten Internationalen Regelwerken nicht berück-
sichtigt, so Jansen/Zimmermann/Meier, Art.  10:201 Rn.  10. Erwähnung findet es dennoch in: 
Lando/Clive/Prüm/Zimmermann, Art.  10:201 note. 1, 2; Jansen/Zimmermann/Meier, Intro 
 before Art.  10:201 Rn.  7, Art.  10:201 Rn.  3, 7 f., 10, Art.  10:203 Rn.  3; Vogenauer/Meier, 
Art.  11.2.1 Rn.  5, 8, 11, 16, 20, 26, 28.
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germehrheiten im insolvenzrechtlichen Sinne,11 bei denen mehrere voneinander 
unabhängige Gläubiger einem insolventen Schuldner gegenüberstehen. Auch 
nicht untersucht werden andere mögliche Fallgruppen, die aufgrund eines ande-
ren einheitlichen Lebenssachverhalts entstehen, insbesondere im Delikts-, Erb- 
oder Sachenrecht. So können mehreren Geschädigten Schadensersatzansprüche 
aufgrund eines Delikts (tort), etwa eines Verkehrsunfalls, gegen den Schädiger 
zustehen. Durch einen Erbfall können mehrere Personen ebenfalls gleichberech-
tigte Ansprüche erwerben. In sachenrechtlichem Zusammenhang kann verbin-
dendes Element von Gläubigermehrheiten etwa gemeinschaftliches Eigentum an 
einer einheitlichen Sache sein. Mit diesen Konstellationen, die nicht durch einen 
einheitlichen Vertrag begründet sind, ist die vorliegende Arbeit nicht befasst. 

III. Gang der Untersuchung und  
Überblick über die Regelungsprobleme 

Methodisch orientiert sich die Arbeit an der von Zweigert/Kötz maßgeblich ge-
prägten funktionalen Rechtsvergleichung.12 Die nationalen Regelungen für ver-
schiedene funktionale Sachfragen sollen einander jeweils gegenübergestellt und 
verglichen werden. Zu untersuchen ist, ob den Gläubigern Befugnisse gemein-
sam oder einzeln zustehen. Bei diesen Befugnissen ist insbesondere an Klage-
befugnis13, Empfangsbefugnis14 und Verfügungsbefugnis15 zu denken. Steht ei-
nem Gläubiger eine solche Befugnis allein zu, ist zu klären, ob und wie sich die 
Ausübung auf die übrigen Gläubiger auswirkt. Haben z. B. zwei Sammler einen 
Kaufvertrag mit einer Künstlerin über eines ihrer Werke abgeschlossen, ist also 
fraglich, ob ein Sammler das Werk allein verlangen bzw. empfangen kann. Er-
lässt einer der Sammler der Künstlerin die Forderung, ist zu untersuchen, ob der 
andere Sammler daran gebunden ist oder ob er von der Künstlerin weiterhin 
Lieferung des Werkes verlangen kann. Die Zugriffsmöglichkeit auf die vertrag-
lichen Rechte eines Gläubigers durch Dritte ohne Beteiligung der übrigen Gläu-
biger ist ebenfalls regelungsbedürftig. Fällt etwa einer der Sammler in die In-
solvenz, ist es von Bedeutung, ob seine Involvenzgläubiger die Forderung auf 
Lieferung des Kunstwerks realisieren und anschließend verwerten können oder 
Forderung und Werk allein dem anderen Sammler gebühren. Neben dieser wirt-

11 Nach §  38 InsO bzw. nach r. 1.3 und r. 1.13 seq. Insolvency Rules 1986.
12 Zweigert/Kötz, 33 ff.
13 Siehe dazu Kapitel I. Klagebefugnis (S. 33).
14 Siehe dazu Kapitel II. Empfangsbefugnis (S. 59).
15 Siehe dazu Kapitel V. Handlungen, die Untergang, Durchsetzung und Inhaberschaft der 

Forderung(en) betreffen (S. 97).
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schaftlichen Zuordnung16 gegenüber Dritten sind auch Regelungen etwaiger 
Aus gleichsansprüche im Innenverhältnis17 der Gläubigermehrheit zu beleuchten.

IV. Relevante Besonderheiten des englischen Rechts

Das englische Recht ist in vielerlei Hinsicht anders als die Rechtsordnungen 
Kontinentaleuropas und erscheint auf den ersten Blick fremd.18 Es entwickelte 
sich weitgehend eigenständig,19 sodass weniger Bedarf und Raum für eine um-
fassende Rezeption des römischen Rechts blieb als in Kontinentaleuropa.20 

Auffälliger Unterschied ist, dass das englische Recht traditionell Richterrecht 
ist. Es bildet kein geschlossenes System.21 So ist denkbar, dass Fragestellungen, 
die im deutschen BGB ausdrücklich geregelt sind, in England höchstrichterlich 
(noch) nicht entschieden sind und in der Folge im englischen Recht keine ver-
bindliche Regel besteht. 

Ab dem 12.  Jahrhundert22 verdrängte die königliche Rechtsprechung, die von 
Richtern im Auftrag des Königs gesprochen wurde, allmählich das vorherig gel-
tende lokale Gewohnheitsrecht23 und führte so zu einer Rechtsvereinheitlichung. 
Gleichzeitig bestand die Möglichkeit, sich unmittelbar an den König bzw. seinen 
Hof zu wenden, der sich im 12.  Jahrhundert in Westminster ansiedelte. Aus ihm 
entstanden die zentralen Gerichte der königlichen Rechtsprechung.24 Diese ent-
wickelten formal strenge Rechtsregeln, die bis heute das common law25 maßgeb-
lich prägen. Traditionell war ein Rechtsschutzbegehren in Form von formelhaf-

16 Siehe dazu Kapitel VI. Wirtschaftliche Zuordnung (S. 134).
17 Siehe dazu Kapitel III. Ausgleichsansprüche der Gläubiger im Innenverhältnis (S. 75).
18 Zweigert/Kötz, 177 ff.; für einen kurzen Überblick siehe Vogenauer, „Common law“ in: 

Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, Bd.  I, 280; auch Zimmermann, ZEuP 1993, 
5 ff.

19 Baker, 34 f.; Gordley, ZEuP 1993, 498, 498; Milsom, 1 f.; zu den historischen Verbindun-
gen aber Zimmermann, ZEuP 1993, 5.

20 Überblick in Rehm, „Rezeption“ in: Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, 
Bd.  II, 1299, 1301; Baker, 33 ff.; Zweigert/Kötz, 178.

21 Vogenauer, „Common law“ in: Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, Bd.  I, 
280, 282.

22 Im Folgenden Baker, 15 ff.; vgl. auch Zimmermann, ZEuP 1993, 5 ff.; Zweigert/Kötz, 
178 ff.

23 Baker, 17; Zweigert/Kötz, 180.
24 Baker, 20 ff.
25 Dem Begriff kommen vier verschiedene Dimensionen zu: 1. common law als einheitlich 

königliches Recht als Gegensatz zu lokalen Rechten, 2. common law als Recht des Vereinigten 
Königreichs (außer Schottland) als Gegensatz zum civil law auf dem europäischen Kontinent, 
3. common law als Richterrecht als Gegensatz zu Gesetzesrecht, 4. common law als Recht der 
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ten writs zu fassen, die Befehle der Krone darstellten.26 Sie waren anfangs noch 
individuell gefasst,27 verfestigten sich aber zu standardisierten Formeln, aus de-
ren ab Mitte des 13.  Jahrhunderts weitgehend geschlossenem Bestand der Kläger 
eine für sein Anliegen passende Formel wählen musste. Die writs gaben den 
Umfang der Klage sowohl hinsichtlich des Verfahrens als auch des Inhalts vor.28 
Die richtige Wahl aus den bestehenden writs war daher fundamental, denn das 
Verfahren war streng formal und ein Obsiegen schon bei reinen Formfehlern 
ausgeschlossen. Konnte der Kläger keine passende Formel finden, war ihm der 
Weg zu den zentralen königlichen Gerichten verschlossen.

Aufgrund der Organisation des common law nach Klageformen bildete sich 
kein dem kontinentaleuropäischen Recht entsprechendes System mit einem zu-
grundeliegenden Vertragskonzept.29 Es gab unterschiedliche writs zur Durchset-
zung von Rechten, die nach heutigem Verständnis dem Vertragsrecht zuzuordnen 
wären. Ob es bereits im frühen common law eine Vorstellung von Verträgen gab 
oder ob sich die Rechtsbehelfe lediglich überlappten, wodurch sich allmählich 
ein Vertragskonzept entwickelte, ist nicht klar.30 Die verschiedenen writs bezo-
gen sich unmittelbar lediglich auf ein Versprechen des Beklagten, das der Kläger 
durchzusetzen suchte.31 Auch wenn das Vertragskonzept das einseitige Verspre-
chen abgelöst hat,32 ist in Entscheidungen33 und in Lehrbüchern34 begrifflich 
noch immer von einem joint oder several promise zu lesen. Ebenso ist die erfor-
derliche consideration auf ein Versprechen bezogen, nicht auf einen Vertrag.35

Aufgegeben wurde die Organisation nach den beschriebenen writs durch die 
Judicature Acts 1832 und 1833.36 Für das aktuelle Recht haben die writs kaum 
Bedeutung und dienen nur gelegentlich zur Argumentation oder als Entschei-
dungshilfe der Richter.37

königlichen Gerichte im Gegensatz zum equity-Recht der Chancery (vgl. dazu Henrich/Huber, 
12).

26 Von Bernstorff, 4 f.
27 Im Folgenden näher Baker, 60 ff.; Zweigert/Kötz, 181 f.
28 Baker, 63 f.; Zweigert/Kötz, 181 f.
29 Gordley, ZEuP 1993, 498, 500 ff.; vgl. auch allgemein Samuel, ZEuP 1995, 375, 384 f.
30 Für ersteres Ibbetson, 4, 17; anders Gordley, ZEuP 1993, 498, 500 f.
31 Überblick in Illmer, „Versprechen“ in: Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, 

Bd.  II, 1668, 1670; Zimmermann, ZEuP 1993, 5, 43 f.
32 Vgl. Zimmermann, ZEuP 1993, 5, 45 ff.; Anson’s/Beatson/Burrows/Cartwright, 10; 

Henrich/ Huber, 45 f.
33 Egen v Sachdev (2003) 2003 WL 21353280, para.  24; White v Tyndall (1888) 13 App. 

Cas. 263, 268; Richards v Heather (1817) 1 B. & Ald. 29, 35.
34 Peel, 13–022; Halsbury’s, Vol.  22, para.  431 ff.; Chitty I/Burrows, 17–001 ff.
35 Halsbury’s, Vol.  22, para.  109 ff.; Chitty I/Treitel, 4–001.
36 Baker, 75.
37 Baker, 76 mwN.
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Eine weitere Besonderheit ist neben dem Aspekt der richterlichen Rechtsge-
winnung die Unterscheidung von common law und equity. Während das common 
law die formal strengen Rechtsregeln der obersten Gerichte in Westminster be-
schreibt, bildet das equity-Recht38 einen Gegensatz dazu. Dieses entwickelte sich 
aus einer ursprünglich vom König persönlich gesprochenen Billigkeitsrechtspre-
chung. Bürger konnten sich wegen eines als unbillig erachteten Urteils, das ein 
Gericht des common law ihnen gegenüber erlassen hatte, mittels Petition an den 
König wenden. Dieser entschied über die Petition und konnte die aus der Formen-
strenge des common law resultierende Unbilligkeit des Urteils im Einzelfall kor-
rigieren. Das common law hatte strenge Verfahrens- und Beweisregeln, von de-
nen die Richter zugunsten der Rechtssicherheit auch bei daraus unmittelbar re-
sultierenden Unbilligkeiten im Einzelfall nicht abwichen. Daher häuften sich die 
Petitionen im 14.  Jahrhundert, und der König ließ sich vermehrt durch den Lord 
Chancellor vertreten. War die ursprüngliche Praxis noch ausschließlich an Ein-
zelfallgerechtigkeit orientiert, verfestigte sie sich allmählich zu festen Regeln, 
und es entwickelte sich eine eigene Rechtsprechung des Court of Chancery39. 
Diese stellte eine eigene Gerichtsbarkeit dar, die neben der des common law be-
stand, wobei sie nicht an die formalen strengen Regeln des common law gebun-
den war. Sie war für einige Rechtsgebiete ausschließlich zuständig, für die vor 
common law-Gerichten keine Rechtsbehelfe zur Verfügung standen, insbesonde-
re für Rechtsstreitigkeiten aus trust oder zwischen Partnern einer partnership40. 
In anderen Rechtsgebieten bestanden die Gerichtsbarkeiten parallel, sodass ein 
Konkurrenzverhältnis entstand. Im Jahr 1616 kam es zu einem Machtkampf zwi-
schen beiden Gerichtsbarkeiten, der durch King James I. zugunsten des equity 
entschieden wurde. Durch die Judicature Acts der Jahre 1873 und 1875 wurde 
die institutionelle Trennung beider rechtlicher Kategorien aufgehoben.41

Ein typisches Rechtsinstitut des equity-Rechts ist der trust. Ihm kommt eine 
zentrale Bedeutung im englischen Recht zu, da er in verschiedenen Rechtsgebie-
ten der Vermögensverwaltung und der Familienfürsorge dient.42 Zu unterschei-

38 Kurzer Überblick siehe Illmer, „Equity“ in: Handwörterbuch des Europäischen Privat-
rechts, Bd.  I, 400; ausführlich siehe Baker, 105 ff.; Zweigert/Kötz, 184.

39 Der Court of Chancery war ein eigenständiges Gericht des equity-Rechts, das sich aus der 
königlichen Kanzlei entwickelte, vgl. von Bernstorff, 5 f.; Zweigert/Kötz, 184 f.

40 Die partnership ist eine Gesellschaft des englischen Rechts, nach der zwei oder mehr 
Personen gemeinsam Geschäfte machen mit dem Ziel der Gewinnerzielung. Die partnership 
hat keine eigene Rechtspersönlichkeit, sondern die Mitglieder sind persönlich haftbar. Insoweit 
entsprach sie der Außen-GbR nach §§  705 ff. BGB, bevor deren Rechtspersönlichkeit aner-
kannt war. Vgl. Halsbury’s, Vol.  79, para.  1 f., 78.

41 Halsbury’s, Vol.  47, para.  95.
42 Vgl. Kulms, „Trust und Treuhand“ in: Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts, 

Bd.  II, 1501 f.; Kötz, 11 f., 39; Sanders, ZEuP 2011, 65, 75 ff.
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den ist zwischen rechtsgeschäftlich entstehenden trusts (express trust) und sol-
chen, die von Rechts wegen angenommen werden (je nach Gegebenheiten ein 
resulting oder constructive trust).43 Ähnlich der deutschen Treuhand ist der trust 
durch das Treueverhältnis zwischen dem Treuhänder (trustee) und dem Begüns-
tigten (beneficiary) geprägt.44 Der trustee ist zwar at law Inhaber des Treuhand-
vermögens, jedoch gebührt ihm nicht der wirtschaftliche Vorteil (beneficial oder 
equitable interest). Der wirtschaftliche Nutzen steht dem beneficiary zu. Insofern 
ist die Berechtigung am trust-Vermögen aufgespalten. Das beneficial interest be-
steht am trust als Sondervermögen unabhängig von dessen konkretem Inhalt.45 
Im Falle des Austauschs von Vermögensgegenständen setzen sich der trust und 
damit das equitable interest am neuen Gegenstand fort. Der trustee verwaltet das 
Treuhandvermögen für den beneficiary, wobei er strengen Treue- und Rechen-
schaftspflichten unterliegt. Hält z. B. der trustee T 100 Goldstücke als trust-Ver-
mögen für den beneficiary B, kann T 50 Goldstücke in ein Kunstwerk ohne Mit-
wirkung von B investieren, da T at law alleiniger Inhaber ist. Bs beneficial inter-
est setzt sich an dem Kunstwerk fort, das mit den verbleibenden 50 Goldstücken 
das trust-Vermögen bildet. Die Besonderheit des englischen trust im Vergleich 
zur Treuhand ist, dass der trust dem beneficiary eine besonders starke Position 
gegenüber dem trustee und gegenüber Dritten vermittelt.46 So ist der beneficiary 
in der Insolvenz des trustee geschützt, weil das trust-Vermögen, etwa in Form 
mehrerer Kunstwerke, ein Sondervermögen bildet, auf das Insolvenzgläubiger 
des trustee trotz dessen uneingeschränkter Inhaberstellung at law nicht zugreifen 
können.47 Auch durch Dritte ist ein gutgläubiger Erwerb von zum trust gehören-
den Vermögen, etwa eines der Kunstwerke, nur eingeschränkt möglich. 

43 Vgl. zum trust allgemein Halsbury’s, Vol.  98, para.  1 ff., 24 ff.; zum express trust Hals-
bury’s, Vol.  98, para.  59 ff.; zum resulting trust Halsbury’s, Vol.  98, para.  131; zum constructive 
trust Halsbury’s, Vol.  98, para.  114 ff. Insgesamt auch Lewin, 7–001 ff.

44 Zum Vergleich von englischem trust und deutscher Treuhand: Kötz, Trust und Treuhand; 
Marwede, Rechtsnatur und Außenschutz des Trust und der Treuhand; besonders im Familien-
recht auch Sanders, ZEuP 2011, 65, 75 ff.

45 Pearce & Stevens’, 26 f.
46 Vgl. Lewin, 41–001; Kötz, 30 ff.; vgl. auch Marwede, 158 ff.
47 Siehe dazu Kapitel VI. Wirtschaftliche Zuordnung (S. 135 ff.).





B. Überblick

I. Arten von Gläubigermehrheiten

Stehen bei einem Vertrag auf Gläubigerseite mehrere Personen, ergeben sich un-
ter anderem zwei wichtige Fragen für die Durchführung des Vertrages: Wer darf 
die Leistung vom Schuldner einfordern und an welchen Gläubiger kann der 
Schuldner befreiend leisten? Die Parteien können diese Fragen regeln, jedoch 
halten Rechtssysteme allgemein oftmals Grundtypen bereit, die zugrunde zu le-
gen sind, wenn die Parteien keine Vereinbarung getroffen haben.1 

Ist eine einheitliche Leistung Vertragsgegenstand, ergeben sich insgesamt vier 
unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten von Regelungen der Empfangs- 
und Klagebefugnis: 
–  Typ A: Einer der Gläubiger kann allein die Leistung fordern und die Leistung 

allein empfangen.
–  Typ B: Ein Gläubiger kann die Leistung allein fordern, die Gläubiger können 

die Leistung aber ausschließlich gemeinsam empfangen.
–  Typ C: Alle Gläubiger müssen die Leistung gemeinsam fordern, aber ein Gläu-

biger kann die Leistung allein empfangen.
–  Typ D: Alle Gläubiger müssen die Leistung gemeinsam fordern und alle Gläu-

biger können die Leistung ausschließlich gemeinsam empfangen.

Ein weiteres Grundmodell ist denkbar, wenn die Leistung aufgeteilt wird:
–  Typ E: Jeder Gläubiger kann unabhängig von den anderen Gläubigern seinen 

Anteil einfordern und diesen vom Schuldner ohne Beteiligung der anderen 
empfangen.

Nicht alle diese Grundmodelle haben in das englische und das deutsche Rechts-
system Eingang gefunden.

1 HKK/Meier, §§  420–432/II Rn.  1.
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1. Englisches Recht

Im englischen Recht sind drei Formen der Gläubigermehrheiten bekannt: Die 
joint creditors, die several creditors und die joint and several creditors.2

a) Joint creditors

Bei den joint creditors müssen alle Gläubiger die Leistung gemeinsam einfor-
dern.3 Der Schuldner kann die Leistung jedoch an einen joint creditor befreiend 
erbringen.4 Diese Form entspricht Typ C. Praktisches Beispiel ist etwa der Kauf 
eines Pferdes.5

Von der Regel, dass ein Gläubiger die Leistung allein empfangen kann, kön-
nen die Parteien durch vertragliche Vereinbarung abweichen.6 Ein typischer Fall 
dafür ist ein gemeinsames Konto, sog. joint account, bei dem die Bank sich ver-
pflichtet, Auszahlungen nur an alle Gläubiger gemeinsam zu tätigen (Typ D). 
Zahlt die Bank ohne Beteiligung der übrigen an einen der Gläubiger, ist sie nicht 
von der Schuld befreit.7

b) Several creditors

Several creditors können den ihnen zustehenden Leistungsteil allein einfordern, 
nicht aber die ganze Leistung.8 Der Schuldner kann die ganze Leistung nicht an 
einen der Gläubiger erbringen, weil den Gläubigern nur für ihren Anteil ein eige-
nes und von der Beteiligung der anderen Gläubiger unabhängiges Forderungs- 
und Empfangsrecht zusteht.9 Diese Form entspricht Typ E. Typisches Beispiel ist 
etwa die Zahlung eine Geldsumme.10

c) Joint and several creditors

Die joint and several creditors wurden im späten 19.  Jahrhundert von der Recht-
sprechung anerkannt,11 doch werden sie in der Literatur kaum gesondert behan-

2 Peel, 13–022.
3 Peel, 13–025; Halsbury’s, Vol.  22, para.  433.
4 Peel, 13–034; Halsbury’s, Vol.  22, para.  438.
5 Beispiel nach Littleton, 119.
6 Furmston, 6.348; Peel, 13–036.
7 Husband v Davis (1851) 10 C.B. 645, 650; siehe auch Kapitel II. Empfangsbefugnis 

(S.67).
8 Peel 13–035; vgl. Halsbury’s, Vol.  22, para.  431.
9 Peel 13–035; vgl. Halsbury’s, Vol.  22, para.  431.
10 Beispiel nach Littleton, 119.
11 Peel, 13–024.
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Richterrecht 4
Römisches Recht 4, 47, 55, 116, 145, 164
Rücktrittsrecht 92 f., 95, 97

Sale of Goods Act 1979 62,  187
Schadensersatz 91, 93, 103, 132 f.
Schuldnermehrheiten 1, 153
Set-off 98 ff., 103
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Survivorship 146 ff., 153, 158, 166

Teilbarkeit 25 ff., 29 f., 170
Teilrücktritt 93, 95
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Tod eines Gläubigers 145 ff., 158
Tracing 64 f., 75, 103, 125, 131
Treuhand 74
Trust 6, 61 ff., 72 f., 76 ff., 80 f.

Und-Konto 15, 51, 71, 101, 115, 122, 127, 
133, 143, 167

Unidroit Principles of International 
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53 ff., 72, 81, 95, 102, 117, 123, 128, 163, 
169
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Verteilungsrisiko 33, 60 f., 72, 117, 150, 166
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